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besser gestern als heute
überarbeiten solltest
Du denkst, deine Arbeitsverträge sind wasserdicht, weil du sie vor fünf
Jahren mal von irgendeinem Anwalt aufsetzen lassen hast? Dann willkommen im
Jahr 2024, wo § 2 Nachweisgesetz deinen verstaubten Vertragsstapel mal
ordentlich durch den Compliance-Fleischwolf dreht. Vergiss alles, was du über
„schriftlich“ wusstest – und mach dich bereit für eine rechtliche
Pflichtübung, die dir schneller Abmahnungen einbringt als du „PDF“ sagen
kannst.

Was § 2 Nachweisgesetz konkret regelt – und warum du es (jetzt sofort)
kennen musst
Welche Informationen zwingend in den Arbeitsvertrag gehören
Warum E-Mail nicht gleich digital ist – und du mit PDFs auf Glatteis
wanderst
Was für dich als Arbeitgeber auf dem Spiel steht – Spoiler: richtig viel
Wie du deine Vertragsvorlagen rechtssicher aufstellst – ohne 2024 wie
1998 zu wirken
Warum HR-Software nicht automatisch compliant ist – und welche Tools
wirklich helfen
Was § 2 Nachweisgesetz mit Mitarbeiterbindung zu tun hat
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung in deinem Betrieb

§ 2 Nachweisgesetz: Der neue
Maßstab für Arbeitsverträge
Das Nachweisgesetz (NachwG) ist kein neues Monster – aber § 2 hat sich im
Zuge der Arbeitsbedingungenrichtlinie der EU ordentlich aufgebläht. Seit
August 2022 schreibt das Gesetz vor, welche wesentlichen Arbeitsbedingungen
du deinen Mitarbeitern schriftlich mitteilen musst. Und mit „schriftlich“ ist
nicht etwa „digital“ gemeint – sondern „handschriftlich unterschrieben auf
Papier“. Ja, du hast richtig gelesen: Willkommen im Bürokratie-Dschungel der
Moderne.

Der Gesetzgeber verlangt eine physische Unterzeichnung. Eine E-Mail mit PDF-
Anhang reicht also nicht. Auch keine fancy digitale Signatur. Das ist nicht
nur juristisch relevant, sondern ein Punkt, an dem viele Unternehmen bereits
ins offene Messer laufen. Wer denkt, er könne die Anforderungen mit einem
schicken HR-Tool oder durch bloße Vertragsverweise abdecken, lebt gefährlich.
Denn die arbeitsgerichtliche Realität ist gnadenlos – und Verstöße werden
sofort sanktioniert.

§ 2 Nachweisgesetz verlangt die schriftliche Mitteilung aller wesentlichen
Arbeitsbedingungen. Das umfasst nicht nur den Arbeitsort oder die Vergütung,



sondern auch Details wie Kündigungsfristen, Überstundenregelungen oder sogar
den Hinweis auf das anzuwendende Tarifwerk. Die Liste ist lang, und jeder
Punkt, den du vergisst, kann dir später um die Ohren fliegen – etwa bei
Kündigungsschutzklagen oder Streitigkeiten um Arbeitszeiten.

Die Krux: Du musst diese Informationen spätestens am ersten Arbeitstag
übergeben. Kein „Wir reichen das nach“, kein „Das steht doch irgendwo im
Vertrag“. Es geht um klare, verbindliche Informationen – auf Papier. Wer das
nicht liefert, verstößt gegen § 2 NachwG. Und das ist kein Kavaliersdelikt,
sondern ein Compliance-Verstoß mit echten rechtlichen Konsequenzen.

Wesentliche Inhalte laut § 2
NachwG: Das muss in den
Arbeitsvertrag
Die Liste der erforderlichen Angaben ist seitenfüllend – und du wirst sie
nicht auswendig kennen. Deshalb hier das, was § 2 NachwG ausdrücklich
fordert, auf einen Blick. Und ja, du brauchst alles davon. Kein
Interpretationsspielraum, kein „Das klären wir mündlich“.

Name und Anschrift der Vertragsparteien
Beginn des Arbeitsverhältnisses, ggf. Dauer bei Befristung
Arbeitsort bzw. mehrere mögliche Einsatzorte
Beschreibung der Tätigkeit (nicht nur „Mitarbeiter XY“)
Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgelts (inkl. Zuschläge, Prämien,
Sonderzahlungen, Überstundenvergütung)
Arbeitszeit, Pausenregelung, Schichtsystem (falls relevant)
Urlaubsanspruch in Tagen
Kündigungsfristen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Hinweis auf geltende Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
Art der Auszahlung (z. B. Überweisung, Auszahlungstermin)
Fortbildungsanspruch, falls vertraglich geregelt
Verfahren bei Kündigungen (z. B. Schriftform, Klagefrist)

Das Ganze ist keine Empfehlung, sondern zwingende Pflicht. Und jedes einzelne
Element muss schriftlich dokumentiert und dem Arbeitnehmer ausgehändigt
werden – inklusive Unterschrift des Arbeitgebers. Wer hier lückenhaft
arbeitet, riskiert nicht nur Abmahnungen, sondern verliert auch im Streitfall
vor Gericht regelmäßig.

Besonders gefährlich: viele Musterverträge im Umlauf sind schlicht veraltet.
Sie stammen aus Zeiten, in denen solche Angaben „empfohlen“, aber nicht
bindend waren. Wer sich auf diese Vorlagen verlässt, spielt mit dem Feuer.



Digital ist nicht gleich
rechtssicher: Die große
Illusion der PDF-Verträge
Viele Unternehmen glauben, sie seien auf der sicheren Seite, weil sie alle
Verträge digital in der Cloud speichern, per E-Mail verschicken und mit
elektronischer Signatur unterzeichnen lassen. Klingt modern – ist aber
komplett an der Realität des § 2 NachwG vorbei optimiert. Denn das Gesetz
verlangt ausdrücklich die Schriftform im Sinne des § 126 BGB. Und das
bedeutet: Papier. Tinte. Handschriftliche Unterschrift. Alles andere ist
nicht gültig.

Elektronische Signaturen – selbst qualifizierte nach eIDAS – sind
ausdrücklich nicht ausreichend. Das hat der Gesetzgeber klipp und klar
festgelegt. Wer also meint, mit einem DocuSign-Vertrag oder einer hübschen
PDF-Lösung compliant zu sein, lebt in einer trügerischen Wolke aus
Digitalisierungsromantik. Und spätestens bei der nächsten Betriebsprüfung
oder Klage wird’s richtig ungemütlich.

Die Folge: Du musst deine Prozesse anpassen. Und zwar nicht irgendwie,
sondern komplett. Das betrifft HR-Abteilungen, Führungskräfte, aber auch die
Legal-Teams. Wer Onboarding-Prozesse automatisiert hat und neue Mitarbeitende
remote einstellt, muss jetzt hybrid denken: digital vorbereiten, aber
schriftlich übergeben – idealerweise per Post oder persönlich. Klingt absurd?
Willkommen in Deutschland.

Der einzige Lichtblick: Einige Regelungen könnten durch eine kommende EU-
weite Reform digitalisiert werden. Aber bis dahin gilt das, was im Gesetz
steht – und das ist Papier. Punkt.

Risiken bei Verstoß gegen § 2
Nachweisgesetz: Was du dir
wirklich einhandelst
Die größte Illusion vieler Arbeitgeber: „Wird schon keiner merken.“ Doch das
Nachweisgesetz ist kein zahnloser Tiger. Denn wer wesentliche
Arbeitsbedingungen nicht oder nicht korrekt mitteilt, verstößt gegen eine
arbeitsrechtliche Nebenpflicht – und macht sich damit angreifbar. Das kann in
der Praxis zu echten Problemen führen.

Erstens: Arbeitnehmer können die fehlenden Informationen einklagen. Und zwar
mit Erfolg. Denn der Nachweis ist keine freiwillige Geste, sondern
gesetzliche Pflicht. Kommt es zu einem Rechtsstreit – etwa bei Kündigung oder
Gehaltsnachforderungen – ist ein lückenhafter Arbeitsvertrag ein gefundenes



Fressen für jede Arbeitnehmervertretung.

Zweitens: Die Arbeitsgerichte werten fehlende Informationen regelmäßig
arbeitgeberfeindlich aus. Das bedeutet: Im Zweifel gilt die für den
Arbeitnehmer günstigere Auslegung. Kündigungsfristen können sich verlängern,
Vergütungsregelungen anders ausgelegt werden oder Urlaubstage plötzlich mehr
werden. Alles, weil du nicht sauber dokumentiert hast.

Drittens: Verstöße gegen das NachwG können mit einem Bußgeld von bis zu
2.000 Euro pro Einzelfall geahndet werden. Klingt erstmal nach wenig –
summiert sich aber schnell bei mehreren Mitarbeitern. Und es ist ein
Compliance-Verstoß, der im Zweifel auch aufs Unternehmensimage durchschlägt.

So setzt du § 2 NachwG korrekt
und effizient um
Jetzt wird’s praktisch. Wer § 2 NachwG umsetzen will, braucht keine Magie –
aber System. Die folgenden Schritte helfen dir, deine Arbeitsverträge
wasserdicht zu machen und gleichzeitig den administrativen Aufwand im Rahmen
zu halten.

Vertragsvorlagen prüfen und aktualisieren1.
Lass deine bestehenden Arbeitsvertragsmuster durch einen Fachanwalt für
Arbeitsrecht überprüfen. Achte darauf, dass alle 15 Pflichtangaben gemäß
§ 2 NachwG enthalten sind – explizit und verständlich.
Onboarding-Prozess anpassen2.
Sorge dafür, dass neue Mitarbeitende die schriftlich unterzeichnete
Vertragskopie vor dem ersten Arbeitstag erhalten. Keine digitalen
Workarounds, kein „reicht auch nächste Woche“.
Digitale HR-Prozesse ergänzen3.
Nutze HR-Software zur Vorbereitung und Archivierung – aber sorge für
einen sauberen physischen Übergabeprozess. Kombiniere Effizienz mit
Rechtssicherheit.
Nachweise dokumentieren4.
Halte systematisch fest, wann welcher Mitarbeitende welche Vertragskopie
erhalten hat. Signierte Empfangsbestätigungen sind Gold wert.
Regelmäßige Schulung des HR-Teams5.
Gesetzesänderungen, neue Urteile und interne Prozessänderungen müssen
vom HR-Team aktiv verfolgt und umgesetzt werden. Compliance ist kein
Einmalprojekt.

Fazit: § 2 NachwG ist kein
Bürokratiemonster – sondern



ein Muss
Das Nachweisgesetz ist keine neue Schikane, sondern Ausdruck einer
Arbeitswelt, die endlich Klarheit schaffen soll. Arbeitnehmer haben ein Recht
auf transparente Bedingungen – und Arbeitgeber haben die Pflicht, diese auch
schriftlich zu liefern. § 2 NachwG ist dabei der Prüfstein für deine
Professionalität. Wer hier patzt, wird nicht nur rechtlich angreifbar,
sondern verliert auch Vertrauen.

Die gute Nachricht: Mit einem durchdachten Setup, aktuellen Vertragsvorlagen
und einem funktionierenden Onboarding-Prozess ist die Umsetzung kein
Hexenwerk. Die schlechte: Wer es ignoriert, wird zahlen. Nicht nur in Euro,
sondern vor allem im Verlust an Rechtssicherheit. Und das ist 2024 das
Letzte, was du dir leisten kannst.


